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nationaler oder ethnischer, religiöser und sprachlicher Min-
derheiten zu schützen; 

 8. fordert den Generalsekretär auf, interessierten 
Regierungen auf Antrag die Dienste qualifizierter Sachver-
ständiger für Minderheitenfragen, namentlich für die Verhü-
tung und Beilegung von Streitigkeiten, zur Verfügung zu 
stellen, damit diese ihnen in Situationen helfen, die bereits 
bestehen oder sich entwickeln könnten und bei denen es um 
Minderheiten geht; 

 9. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte auf, im Rahmen ihres Mandats 
die Verwirklichung der Erklärung zu fördern und zu diesem 
Zweck ihren Dialog mit den Regierungen fortzusetzen, und 
verweist in diesem Zusammenhang auf die Arbeit an einem 
Leitfaden der Vereinten Nationen für Minderheiten; 

 10. ersucht die Hohe Kommissarin, ihre Bemühungen 
um die Verbesserung der Koordinierung und Zusammenar-
beit zwischen den Programmen und Organisationen der Ver-
einten Nationen im Rahmen der mit der Förderung und dem 
Schutz der Rechte der Angehörigen von Minderheiten zu-
sammenhängenden Tätigkeiten fortzusetzen und die Arbeit 
der auf dem Gebiet der Menschenrechte tätigen Regionalor-
ganisationen bei ihren Bemühungen zu berücksichtigen; 

 11. begrüßt die interinstitutionellen Konsultationen, 
die die Hohe Kommissarin mit den Programmen und Orga-
nisationen der Vereinten Nationen in Minderheitenfragen 
führt, und fordert diese Programme und Organisationen auf, 
aktiv zu diesem Prozess beizutragen; 

 12. bittet die Menschenrechts-Vertragsorgane, bei der 
Prüfung der von Vertragsstaaten vorgelegten Berichte sowie 
der Berichte der Sonderbeauftragten, Sonderberichterstatter 
und Arbeitsgruppen der Menschenrechtskommission im 
Rahmen ihres jeweiligen Mandats ihr Augenmerk auch 
künftig auf die Situation und die Rechte der Personen, die 
nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen 
Minderheiten angehören, zu richten; 

 13. ermutigt die zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen, auch weiterhin zur Förderung und zum 
Schutz der Rechte der Personen, die nationalen oder ethni-
schen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, 
beizutragen; 

 14. fordert die Arbeitsgruppe für Minderheiten der 
Unterkommission für die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte auf, ihr Mandat unter Mitwirkung eines 
breiten Spektrums von Teilnehmern auch weiterhin zu erfül-
len; 

 15. bittet die Hohe Kommissarin, sich um freiwillige 
Beiträge zu bemühen, um namentlich durch Schulungssemi-
nare die wirksame Teilhabe von Vertretern nichtstaatlicher 
Organisationen und Angehörigen von Minderheiten, insbe-
sondere aus Entwicklungsländern, an der Tätigkeit der Ar-
beitsgruppe für Minderheiten zu erleichtern; 

 16. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten und da-
bei weiterhin Beispiele für gute Verfahrensweisen im Be-
reich der Erziehung und der wirksamen Teilhabe von Min-
derheiten an Entscheidungsprozessen aufzunehmen; 

 17. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschen-
rechtsfragen" fortzusetzen. 

RESOLUTION 56/163 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)389. 

56/163. Erklärung über das Recht und die Verpflich-
tung von Einzelpersonen, Gruppen und Orga-
nen der Gesellschaft, die allgemein anerkann-
ten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu 
fördern und zu schützen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/144 vom 9. De-
zember 1998, mit der sie die Erklärung über das Recht und 
die Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und Orga-
nen der Gesellschaft, die allgemein anerkannten Menschen-
rechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, ver-
abschiedete, 

 erneut auf die Bedeutung hinweisend, die der Erklä-
rung und ihrer Förderung und Verwirklichung zukommt, 

 mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass in 
vielen Ländern Personen und Organisationen, die sich für 
die Förderung und Verteidigung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten einsetzen, auf Grund dieser Tätigkeiten 
Drohungen, Drangsalierungen und Unsicherheit ausgesetzt 
sind, 

 außerdem mit tiefer Besorgnis Kenntnis nehmend von 
der erheblichen Zahl an Mitteilungen an die Sonderbeauf-
tragte des Generalsekretärs für die Lage von Menschen-

_____________ 
389 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Argentinien, Armenien, 
Australien, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bo-
tsuana, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Domini-
kanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Grie-
chenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, 
Jugoslawien, Kambodscha, Kanada, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Le-
sotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mali, 
Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Monaco, Nepal, Neuseeland, Ni-
caragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paragu-
ay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumäni-
en, San Marino, Schweden, Senegal, Sierra Leone, Slowakei, Sloweni-
en, Spanien, Südafrika, Suriname, Thailand, Tschechische Republik, 
Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und 
Zypern. 
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rechtsverteidigern, die zusammen mit den von verschiedenen 
Mechanismen für die Sonderverfahren vorgelegten Berich-
ten nahe legen, dass Menschenrechtsverteidiger ernsthaften 
Risiken ausgesetzt sind,  

 ferner mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, 
dass in einigen Ländern in allen Regionen der Welt Drohun-
gen, Angriffe und Einschüchterungshandlungen gegen Men-
schenrechtsverteidiger nach wie vor straflos bleiben und 
dass dies nachteilige Auswirkungen auf die Arbeit und die 
Sicherheit der Menschenrechtsverteidiger hat, 

 in Betonung der wichtigen Rolle, die Einzelpersonen, 
nichtstaatlichen Organisationen und Gruppen bei der Förde-
rung und dem Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten zukommt, so auch bei der Bekämpfung der Straflosig-
keit,  

 mit Genugtuung über die Zusammenarbeit zwischen 
der Sonderbeauftragten und anderen Sonderverfahren der 
Menschenrechtskommission,  

 daran erinnernd, dass die Staaten die Hauptverantwor-
tung für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte 
tragen, und mit tiefer Besorgnis feststellend, dass die Aktivi-
täten nichtstaatlicher Akteure die Sicherheit der Menschen-
rechtsverteidiger in erheblichem Maße bedrohen,  

 hervorhebend, dass es starker und wirksamer Maß-
nahmen zum Schutz der Menschenrechtsverteidiger bedarf,  

 1. fordert alle Staaten auf, für die Erklärung über 
das Recht und die Verpflichtung von Einzelpersonen, Grup-
pen und Organen der Gesellschaft, die allgemein anerkann-
ten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen390, einzutreten und sie in vollem Umfang zu ver-
wirklichen; 

 2. nimmt mit Dank Kenntnis von den Berichten der 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für die Lage von 
Menschenrechtsverteidigern391; 

 3. hebt hervor, wie wichtig die Bekämpfung der 
Straflosigkeit ist, und fordert die Staaten in diesem Zusam-
menhang nachdrücklich auf, geeignete Maßnahmen zu er-
greifen, um die Frage der Straflosigkeit für Drohungen, An-
griffe und Einschüchterungshandlungen gegen Menschen-
rechtsverteidiger anzugehen;  

 4. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, mit 
der Sonderbeauftragten zusammenzuarbeiten und sie bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen und ihr auf Anfra-
ge alle zur Wahrnehmung ihres Mandats erforderlichen In-
formationen zu übermitteln; 

 5. ersucht alle zuständigen Organe und Organisatio-
nen der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres Mandats der 
Sonderbeauftragten bei der Durchführung ihres Tätigkeits-
_____________ 
390 Resolution 53/144, Anlage. 
391 A/56/341 und E/CN.4/2001/94. 

programms jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung zu ge-
währen; 

 6. fordert alle Staaten auf, alle erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um den Schutz der Menschenrechts-
verteidiger zu gewährleisten;  

 7. beschließt, diese Frage auf ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu 
behandeln. 

RESOLUTION 56/164 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)392. 

56/164. Schutz und Unterstützung von Binnenvertriebe-
nen 

 Die Generalversammlung, 

 zutiefst beunruhigt über die beängstigend hohe Zahl der 
Binnenvertriebenen in der ganzen Welt, denen in nur unzu-
reichendem Ausmaß Schutz und Unterstützung zuteil wird, 
sowie im Bewusstsein des ernsten Problems, das der interna-
tionalen Gemeinschaft daraus erwächst, 

 im Bewusstsein der Menschenrechtsdimension und der 
humanitären Dimension des Problems der Binnenvertriebe-
nen und der Verantwortung, die sich daraus für die Staaten 
und die internationale Gemeinschaft ergibt, nach Methoden 
und Möglichkeiten zu suchen, wie dem Schutz- und Hilfe-
bedarf dieser Personen besser entsprochen werden kann, 

 im Hinblick auf die zunehmende Sensibilisierung der 
internationalen Gemeinschaft für die Frage der Binnenver-
triebenen in der ganzen Welt und die dringende Notwendig-
keit, die tieferen Ursachen ihrer Vertreibung anzugehen und 
dauerhafte Lösungen zu finden, darunter namentlich die 
freiwillige Rückkehr in Sicherheit und Würde oder die Inte-
gration vor Ort, 

 betonend, dass die einzelstaatlichen Behörden die 
Hauptverantwortung dafür tragen, dass Binnenvertriebene in 
ihrem Hoheitsgebiet Schutz und Unterstützung erhalten und 
dass die tieferen Ursachen des Vertreibungsproblems in Zu-
sammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft behoben 
werden, 
_____________ 
392 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belgien, Benin, Bolivien, Bosni-
en und Herzegowina, Brasilien, Burundi, Chile, Costa Rica, Dänemark, 
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, El Salvador, Finnland, Frankreich, Ge-
orgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Italien, Ja-
pan, Jugoslawien, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mauritius, Monaco, Mosam-
bik, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Republik Korea, Republik Moldau, San Marino, Schweden, Sierra Le-
one, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Suriname, Thailand, 
Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und 
Zypern. 


	empty page.pdf
	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005


	empty page.pdf
	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005


	58bd-2.pdf
	58bd-2.pdf
	58/197. Internationaler Handel und Entwicklung
	58/202. Internationales Finanzsystem und Entwicklung
	58/203. Auslandsverschuldungskrise und Entwicklung
	58/204. Rohstoffe
	58/206. Die Frau und die Entwicklung
	58/207. Erschließung der Humanressourcen
	58/208. Internationale Migration und Entwicklung
	58/212. Übereinkommen über die biologische Vielfalt
	58/215. Naturkatastrophen und Anfälligkeit
	58/216. Nachhaltige Entwicklung in Bergregionen
	58/231. Öffentliche Verwaltung und Entwicklung


	empty page.pdf
	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005


	empty page.pdf
	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005

	58bd-db-back.pdf
	Litho in United Nations, New York ISSN 1014-9589 04 23183 - January 2005





